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VSG-Nr. 
69  

FFH-Nr. 
112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 
Uhu-Brutplätze im Weserbergland 
FFH-Name, ggf. Teilgebiet 
Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 
NLF 

zuständige UNB 
HM-P 
SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwälder Referenzzeitpunkt1 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung2 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 0 ha 8,8 ha 
8,8 ha Flächen-
zugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) - B - 
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Zielformulierung3 

Erhalt und Entwicklung naturnaher, strukturreicher Bestände auf 
mehr oder weniger basenarmen, trockenen bis mäßig feuchten 
Standorten mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur 
sowie forstlich nicht genutzter Waldflächen. Die Bestände um-
fassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in 
mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. 
Die Baumschicht wird von Rotbuche dominiert; auf Teilflächen 
sind Stiel- und Traubeneiche, Sand-Birke oder Eberesche beige-
mischt. Die Krautschicht besteht aus den lebensraumtypischen 
charakteristischen Arten. Die Naturverjüngung der Buche ist 
ohne Gatter möglich. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen 
und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, lie-
gendem und stehendem Totholz ist überdurchschnittlich hoch.   
Zu den kennzeichnenden Pflanzenarten gehören Rotbuche als 
Hauptbaumart, Hainbuche, Traubeneiche, Stieleiche als Neben-
baumarten vorwiegend im Bergland. Die Krautschicht ist ge-
prägt von Arten wie Waldfrauenfarn, Rippenfarn, Waldreitgras, 
Buchenfarn sowie Pillen-Segge, Drahtschmiele, Gewöhnlicher 
Dornfarn und Breitblättriger Dornfarn. Die charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten der bodensauren Buchenwälder, z.B. 
das Große Mausohr, kommen in stabilen Populationen vor. 

Erhaltungsziel aufgrund des 
Verschlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 8,8 ha 

Wiederherstellungsziel auf-
grund des Verschlechterungs-
verbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils von 
Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG4 B 

Ziel-Flächengröße5 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
8,8 ha 

 

 
1 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
2 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
3 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 



 

2 

 

  

 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
4 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
5 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt. Die Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Hiebsruhe- und Habitatbaumflächen ist dagegen immer die 
Flächengröße der ersten qualifizierten Basiserfassung. 
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VSG-Nr. 
69  

FFH-Nr. 
112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 
Uhu-Brutplätze im Weserbergland 
FFH-Name, ggf. Teilgebiet 
Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 
NLF 

zuständige UNB 
HM-P 
SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 9130 Waldmeister-Buchenwälder Referenzzeitpunkt6 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung7 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 970,1 ha 989,7 ha 
19,5 ha Flä-
chenzugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 
A + B (aufgrund Bewer-
tungsteilräume) 

B Keine. 
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Zielformulierung8 

Erhalt und Entwicklung naturnaher, strukturreicher Bestände 
auf mehr oder weniger basenreichen, mäßig trockenen bis mä-
ßig feuchten Standorten mit natürlichem Relief und intakter 
Bodenstruktur sowie forstlich nicht genutzter Wälder. Die Be-
stände umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwick-
lungsphasen in mosaikartiger Struktur mit ausreichendem Flä-
chenanteil. Die Baumschicht wird von Rotbuche dominiert. Auf 
gut nährstoffversorgten Standorten sind zumindest phasen-
weise weitere Baumarten wie Gewöhnliche Esche, Vogel-Kir-
sche und Berg-Ahorn vertreten. Die Krautschicht besteht aus 
den lebensraumtypischen, charakteristischen Arten der jewei-
ligen Buchenwaldgesellschaft. Die Naturverjüngung der Buche 
ist ohne Gatter möglich. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäu-
men und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von star-
kem, liegendem und stehendem Totholz ist überdurchschnitt-
lich hoch.  Die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten, 
z.B. das Große Mausohr, kommen in stabilen Populationen 
vor. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 989,7 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

Entwicklung von zusätzlich 21,0 ha LRT-Fläche 

Ziel-GEHG9 B 

Ziel-Flächengröße10 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
989,7 ha 

 

 
6 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
7 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
8 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
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9 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
10 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt. Die Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Hiebsruhe- und Habitatbaumflächen ist dagegen immer die 
Flächengröße der ersten qualifizierten Basiserfassung. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwäl-
der 

Referenzzeitpunkt11 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung12 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 45,4 ha 47,5 ha 
2,2 ha Flächen-
zugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 
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Zielformulierung13 

Erhalt und Entwicklung eines lichten, meist von krummwüch-
sigen und geringwüchsigen Buchen dominierten, strukturrei-
chen und ungenutzten Waldbestandes, der immer wieder von 
Offenbereichen mit reicher Strauch- und Krautschicht oder Pi-
oniervegetation auf Felsstandorten mosaikartig durchbrochen 
wird. Eine typische Baumartenverteilung mit Dominanz der Bu-
che (> 50% in der ersten Baumschicht) ist vorhanden. Zahlrei-
che, z.T. seltene Begleitbaumarten auf den trockensten Stand-
orten bei nachlassender Konkurrenzkraft der Buche sind u.a. 
Elsbeere, Eibe und Traubeneiche. Daneben aber auch Ge-
wöhnliche Esche und Spitz-Ahorn als typische Mischbaumar-
ten. Es sind überdurchschnittlich hohe und dauerhafte Anteile 
an Alt- und Totholz sowie Habitatbäumen vorhanden. Typisch 
ist ein mosaikartiger Wechsel aller Entwicklungsphasen. An 
Steilhängen mit natürlicher Erosionsdynamik und zahlreichen 
eingestreuten Sonderbiotopen wie Blockhalden, kleinen Felsen 
u.ä. ist eine artenreiche Krautschicht, v.a. trockenheitsertra-
gender, licht- und wärmeliebender Pflanzen entwickelt. Als 
Charakterarten sind neben der Rotbuche u.a. Nebenbaumar-
ten wie Feldahorn, Spitzahorn, Hainbuche, Holz-Apfel, Wild-
birne, Traubeneiche, Stieleiche, Elsbeere, Eibe, Sommerlinde 
sowie typische Tierarten wie Wildkatze, Hohltaube, Spechte 
und Fledermäuse zu nennen. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 47,5 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

Entwicklung von zusätzlich 1,2 ha LRT-Fläche 

Ziel-GEHG14 A 

Ziel-Flächengröße15 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
47,5 ha 
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11 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
12 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
13 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
14 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
15 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt. Die Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Hiebsruhe- und Habitatbaumflächen ist dagegen immer die 
Flächengröße der ersten qualifizierten Basiserfassung. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 9180* Schlucht- und Hang-
mischwälder 

Referenzzeitpunkt16 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung17 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 2,6 ha 1,9 ha 
0,8 ha Flächenver-
lust  

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A B Von A nach B. 
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Zielformulierung18 

Erhaltung und Entwicklung arten- und strukturreicher edellaub-
baumreicher und ungenutzter Mischwälder, geprägt von Viel-
schichtigkeit durch Unterstand und Verjüngung der Baumarten. 
Die Strauchschicht ist gut ausgeprägt und weist einen überdurch-
schnittlich hohen Alt- und Totholzanteil auf. Durch gelegentliche 
Bodenrutschungen und Steinschlag gibt es geworfene und ge-
rutschte Bäume, die teilweise aus dem Stock wieder ausschlagen. 
Kühl-feuchte Schatthang-Schluchtwälder aus dominierendem 
Berg-Ahorn, weiterer Mischbaumarten wie Berg-Ulme, Sommer-
Linde, Spitz-Ahorn und Buche. Sträucher wie Hasel, Rote Hecken-
kirsche, Stachelbeere und Trauben-Holunder. Die dichte Kraut-
schicht ist auffallend farn- und hochstauden- sowie moosreich. 
Typische kühlfeuchte Kleinklimaverhältnisse bei stark geneigten, 
nord- bis ostexponierten, steinschuttüberlagerten Hanglagen 
oder in Talschluchten. Auf trockenwarmen Kalkschutthängen do-
minieren Sommerlinde mit Buche, Hasel und Eibe, Weißdorn, 
Kreuzdorn, Roter Holunder. Zu den charakteristischen Arten auf 
kühl-feuchten Standorten zählen insbesondere Hirschzunge, 
Ausdauerndes Silberblatt, Gelappter Schildfarn, Ruprechtsfarn, 
Bingelkraut, Zerbrechlicher Blasenfarn, Ähriges Christophskraut 
sowie weitere Farne und Moose. Ruprechtsfarn und Arten des 
LRT 9150 bilden die charakteristischen Arten auf trocken-war-
men Standorten. Faunistische Charakter-Arten sind u.a. Wild-
katze, Hohltaube, Spechte, Fledermäuse, Wirbellose, Kleiber, 
Trauerschnäpper und Waldlaubsänger. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 1,9 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☒  Flächenverlust         

☒  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG19 A 

Ziel-Flächengröße20 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
1,9 ha + 0,8 ha „echter“ Flächenverlust? 
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16 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
17 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
18 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
19 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
20 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt. Die Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Hiebsruhe- und Habitatbaumflächen ist dagegen immer die 
Flächengröße der ersten qualifizierten Basiserfassung. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, 
Weide 

Referenzzeitpunkt21 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung22 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 5,4 ha 8,3 ha 
2,9 ha Flächen-
zugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 
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Zielformulierung23 

Erhaltung/Förderung naturnaher, feuchter bis nasser Erlen- 
und Eschen-Auenwälder aller Altersstufen in Quellbereichen, 
an Bächen mit einem naturnahen Wasserhaushalt, mit stand-
ortheimischen Baumarten, einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil an Alt- und Totholz, Höhlen- und sonstigen Habitatbäu-
men sowie spezifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, 
Verlichtungen) einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflan-
zenarten. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 8,3 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-verbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 

Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

Entwicklung von zusätzlich 0,2 ha LRT-Fläche 

Ziel-GEHG24 A 

Ziel-Flächengröße25 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
8,3 ha 

 

 

  

 
21 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
22 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
23 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
24 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
25 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 3260 Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation 

Referenzzeitpunkt26 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung27 
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Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 1,9 ha 0,2 ha 
1,7 ha Flächen-
verlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 

E
rh

a
lt
u
n
g
s-

 u
n
d
 E

n
tw

ic
k
lu

n
g

sz
ie

le
 

Zielformulierung28 

Erhaltung/Förderung von standorttypischen, naturnahen Ge-
wässerstrukturen mit ungestörtem, barrierefreiem Abfluss und 
entsprechender Geschiebeführung und natürlicher Dynamik. 
Die Strukturgüte ist durch begleitende typische Erlen-Eschen-
Auenwälder oder feuchte Hochstaudenfluren charakterisiert. 
Die Leitarten der Flora aus flutenden Wassermoosen (z. B. Fon-

tinalis antipyrectis), Wasserstern und Wasserhahnenfuß sowie 
der Fauna mit den Arten Groppe, Bachforelle, Blauflügel-
Prachtlibelle und Eisvogel sind geeignet zu unterstützen. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 0,2 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☒  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG29 A 

Ziel-Flächengröße30 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
0,2 ha + 1,7 ha „echter“ Flächenverlust? 

 

 

  

 
26 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
27 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
28 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
29 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
30 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 6110* Basenreiche oder Kalk-Pio-
nierrasen 

Referenzzeitpunkt31 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung32 

G
e
b
ie

ts
-

d
a
te

n
 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 290 m² 170 m² 
120 m² Flä-
chenverlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 
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n
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n
g

sz
ie
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Zielformulierung33 

Erhaltung/Förderung von naturnahen besonnten Kalkfelsköp-
fen, Felsschutt und Felsbändern mit Pionierrasen, welche unter 
anderem mit den Pflanzenarten Astlose Graslilie (Anthericum 
liliago), Berg-Lauch (Allium senescens ssp. montanum), Zwerg-
Steppenkresse (Hornungia petraea), Hufeisenklee (Hippocrepis 
comosa), Dreifinger-Steinbrech (Saxifraga tridactylites) und 
Mauerpfeffer (Sedum-Arten)  

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 170 m² 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 

Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG34 A 

Ziel-Flächengröße35 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
170 m² 

 

 

  

 
31 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
32 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
33 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
34 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
35 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 6210 Kalktrockenrasen und ihre 
Verbuschungsstadien 

Referenzzeitpunkt36 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung37 

G
e
b
ie

ts
-

d
a
te

n
 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 0,34 ha 0,15 ha 
0,19 ha Flä-
chenverlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 
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Zielformulierung38 

Erhaltung/Förderung der kleinflächigen Blaugras Trockenrasen 
auf Felsköpfen und Felsbändern unter anderem mit Vorkom-
men vom Hügelmeier (Asperula cynanchica), dem Hufeisen-
klee (Hippocrepis comos), der Pfingst-Nelke (Dianthus grati-

anopolitanus) und dem Westfälischen Brillenschötchen (Bis-
cutella laevigata ssp. guestphalica).  

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 0,15 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-verbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☒  Flächenvergrößerung 

Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☒  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG39 A 

Ziel-Flächengröße40 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
0,15 ha 

 

 

  

 
36 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
37 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
38 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
39 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
40 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 6230* Artenreiche Borstgrasrasen Referenzzeitpunkt41 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung42 

G
e
b
ie

ts
-

d
a
te

n
 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 290 m² 410 m² 
120 m² Flä-
chenzugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) - B  
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g
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n
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g
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le
 

Zielformulierung43 

Erhaltung/Entwicklung des feuchten Borstgrasrasens mit Vor-
kommen vom Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica). Zum Er-
halt der Artenvielfalt ist der Bereich vor Sukzession, Grundwas-
serabsenkungen und möglichst vor Nährstoffeinträgen von au-
ßen zu schützen. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 410 m² 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 

Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG44 B 

Ziel-Flächengröße45 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
410 m² 

 

 

  

 
41 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
42 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
43 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
44 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
45 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren Referenzzeitpunkt46 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung47 

G
e
b
ie

ts
-

d
a
te

n
 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 0,3 ha 0,2 ha 
800 m² Flä-
chenverlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) B B Keine. 

E
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a
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n
g
s-
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n
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sz
ie
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Zielformulierung48 

Erhaltung/Förderung artenreicher Hochstaudenfluren (ein-
schließlich ihrer Vergesellschaftung mit Röhrichten) an Gewäs-
serufern und feuchten Waldrändern mit ihren typischen Tier- 
und Pflanzenarten. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 0,2 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG49 B 

Ziel-Flächengröße50 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
0,2 ha 

 

 

  

 
46 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
47 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
48 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
49 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
50 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 7220* Kalktuffquellen Referenzzeitpunkt51 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung52 

G
e
b
ie

ts
d
a
-

te
n

 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 0,5 ha 0,3 ha 
0,2 ha Flächen-
verlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 
A + B (aufgrund Bewer-
tungsteilräume) 

B Keine. 

E
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g
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k
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Zielformulierung53 

Erhaltung/Förderung naturnaher Quellbereiche und Quellbä-
che mit Kalktuffbildung im Komplex mit naturnahen Wäldern 
einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten, ins-be-
sondere typischer Moose wie das Gemeine Starknervmoos 
(Cratoneuron commutatum). 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 0,3 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

130 m² 

Ziel-GEHG54 A  

Ziel-Flächengröße55 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
0,3 ha + 0,2 ha „echter“ Flächenverlust? 

 

 

  

 
51 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
52 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
53 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
54 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
55 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 8160* Kalkschutthalden Referenzzeitpunkt56 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung57 

G
e
b
ie

ts
d
a
-
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n

 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 0,4 ha 0,2 ha 
0,2 ha Flächen-
verlust 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 
A + B (aufgrund Bewer-
tungsteilräume) 

A  Keine. 
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Zielformulierung58 
Erhaltung/Förderung natürlich strukturierter waldfreier 
Kalkschutt-halden mit intakten Standortverhältnissen und un-
gestörter, standorttypischer Vegetation. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 0,2 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG59 A  

Ziel-Flächengröße60 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
0,2 ha + 0,2 ha „echter“ Flächenverlust? 

 

 

  

 
56 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
57 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
58 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
59 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
60 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenve-
getation 

Referenzzeitpunkt61 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung62 

G
e
b
ie

ts
-

d
a
te

n
 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 2,8 ha 3,5 ha 
0,7 ha Flächen-
zugang 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A  Keine. 

E
rh

a
lt
u
n
g
s-

 u
n
d
 E

n
tw

ic
k
lu

n
g

sz
ie

le
 

Zielformulierung63 

Erhalt und Entwicklung naturnaher, ungestörter Kalkfelsen mit 
typischer, lückiger Felsspaltenvegetation sowie an die extre-
men Standortbedingungen angepasste Pioniervegetation und 
kleinflächig ausgeprägte Blaugrasrasen in naturnaher Ausprä-
gung einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten wie 
zum Beispiel Westfälisches Brillenschötchen (Biscutella laevi-

gata ssp. guestphalica), Pfingst-Nelke (Dianthus gratianopoli-
tanus), Gewöhnliche Zwergmispel (Cotoneaster integerrimus), 
Österreichische Rauke (Sisymbrium austriacum), Blasses Ha-
bichtskraut (Hieracium schmidtii ssp. 
subcaesioides). Außerdem kommen verschiedene Moos- und 
Flechtengesellschaften vor. Oft nur kleinflächige, mosaikartige 
Ausbildung in Bereichen mit etwas stärkerer Bodenbildung, 
eingestreut in sonst offene Felspartien. Hohe Stand-ortsvielfalt 
aus Spalten, Bändern und Überhängen in unterschiedlichen Ex-
positionen. Die Felsbereiche liegen eingebettet in naturnahe, 
strukturreiche Waldbestände.   
Zu den floristischen Charakterarten zählen insbesondere Kalk-
Blaugras, Braunstieliger Streifenfarn, Zerbrechlicher Blasen-
farn, zahlreiche Moose und Hirschzunge.  Zu den faunistischen 
Charakterarten gehören Fledermäuse, Uhu, Wanderfalke und 
verschiedene Schnecken. Die charakteristischen Arten kom-
men in stabilen Populationen vor. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT auf 3,5 ha 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

Entwicklung von zusätzlich 0,1 ha LRT-Fläche 

Ziel-GEHG64 A  

Ziel-Flächengröße65 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
3,5 ha 
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61 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
62 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
63 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
64 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
65 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

LRT 8310 Nicht touristisch erschlossene 
Höhlen 

Referenzzeitpunkt66 
aktuelle Biotopkar-
tierung 

Veränderung67 

G
e
-

b
ie

ts
-

d
a
te

n
 Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 25 Höhlen 25 Höhlen Keine. 

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) A A Keine. 

E
rh

a
lt
u
n
g
s-

 u
n
d
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n
tw

ic
k
lu

n
g

sz
ie

le
 

Zielformulierung68 

Erhalt und Entwicklung naturnaher Höhlen mit lichtloser Tiefe, 
hoher Luftfeuchtigkeit und weitgehend konstanter Tempera-
tur zwischen 1-8°C ohne Störung durch touristische Erschlie-
ßung oder andere Baumaßnahmen. Geprägt von einer sehr 
hohen Strukturvielfalt je nach Größe der Höhle, z.B. mit Höh-
lengewässern, Versinterung, Kaminen und Hallen sowie durch 
ein strukturreiches Mikrorelief mit Felsspalten und Blockschutt. 
Es sind naturnahe Höhleneingänge mit Vegetation schattiger 
Felsbereiche vorhanden. Die Höhlen werden als Winterquartier 
von fast allen heimischen Fledermausarten genutzt.  Die Um-
gebung ist von naturnahen Waldbeständen mit vielfältiger Ve-
getation als nahegelegenes Jagdhabitat umgeben. Zu den 
faunistischen Charakterarten zählen vorrangig Fledermäuse 
wie Bechsteinfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfleder-
maus, Großes Mausohr, Mopsfledermaus, Braunes Langohr 
und Zwergfledermaus. Zu den floristischen Charakterarten 
zählen insbesondere Moose sowie Farn- und Blütenpflanzen 
wie z.B. Hirschzungen und Zerbrechlicher Blasenfarn. Die cha-
rakteristischen Arten kommen in stabilen Populationen vor. 

Erhaltungsziel aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 
entspricht der aktuell kartierten Fläche 

Erhalt des LRT mit 25 Höhlen 

Wiederherstellungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-verbotes 

☐  Flächenverlust         

☐  ungünstiger GEHG     

 
 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwendigkeit 
aus dem Netzzusammenhang 

☐  Flächenvergrößerung 
Reduzierung des Anteils 
von Flächen mit 

☐  EHG „C“ auf <20% 

☐  EHG „C“ auf 0% 

 
 
 
 

Freiwillige Entwicklungsziele (E-
LRT) 

- 

Ziel-GEHG69 A 

Ziel-Flächengröße70 (aktuelle Kar-

tierung + „echter“ Flächenverlust) 
25 Höhlen 

 

 
66 K. Conrad: Erhaltungs- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet „Süntel, Wesergebirge, Deister“ [112] - Teilbereich im NFA Olden-

dorf, 1. Dezember 2012 
67 Ein „echter“ Flächenverlust, der ausgeglichen werden muss, besteht nur bei unzureichender Pflege oder Bewirtschaftung (s. Kap.) 
68 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont 

vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt 
Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 vom 
30.12.2021 
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69 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der jeweils höchste Wert aus den Vorgaben der Sicherungs-VO, dem SDB bzw. der ersten qualifi-

zierten Basiserfassung. Das Ergebnis der Aktualisierungskartierung wird hierbei nicht berücksichtigt. Der Ziel-GEHG ist immer min-
destens B. 
70 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist der jeweils höchste Flächenwert (erste qualifizierte Basiserfassung oder Aktualisierungs-

kartierung). Ausnahme: Bei einem Flächenverlust wird ein kleinerer Flächenwert nur dann herangezogen, wenn kein „echter“ Flä-
chenverlust vorliegt.  
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Groppe 
(Cottus gobio) 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung71 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)72 

B (gem. SDB von 2021) 

Gebietsbezo-
gene Daten der 
Population lie-
gen nicht vor. 

Lebensräume der Art73 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 

1,5 ha  
 (Entspricht der Fläche des Blut-
baches, da nur von dort Nach-

weise vorliegen) 

1,5 ha  
(Entspricht der Fläche des 

Blutbaches) 

Keine. 

E
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n
g
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n
d
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n
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k
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n
g
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Zielformulierung74 

Erhaltung/Förderung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Po-
pulation in Bereichen der natürlichen oder naturnahen, gehölzbe-
standenen, lebhaft strömenden, sauerstoffreichen und sommerküh-
len Fließgewässer, insbesondere des Hollenbaches (Blutbach), mit ei-
ner hartsubstratreichen Sohle (Kies, Steine), einem hohen Anteil an 
Totholzelementen sowie einer naturraumtypischen Fischbiozönose 
sowie der Förderung der natürlichen Gewässerdynamik und Geschie-
beführung. 

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungsver-
botes  

entspricht der aktuell kartierten 
Lebensraumfläche 

1,5 ha Lebensraumfläche 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Verschlech-
terungsverbotes 

☐  Flächenver-
lust           

☐  ungünsti-
ger GEHG     

- 
- 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☐  vorhanden 

☒  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand75 

☐ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☒ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG76 B 

Ziel-Flächengröße77  1,5 ha Lebensraumfläche 
 

 
71 s. Kap.  
72 GEHG laut Standarddatenbogen (SDB) (NLWKN 2021) 
73 Lebensräume: ganzjährig wasserführende Naturnahe Bachläufe (FB) 
74 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 
75 FFH-Bericht 2019, Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
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76 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
77 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung78 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)79 

B (gem. SDB von 2021) 

Gebietsbezogene 
Daten der Popula-
tion liegen nicht 
vor. 

Lebensräume der Art80 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 

612,4 ha81  
 Alle Altbestände (≥100 Jahre 
bzw. ≥ 60 Jahre ALn) mit füh-
render Buche, Eiche, ALh oder 

ALn 

607,0 ha82 
Alle Altbestände (≥100 

Jahre bzw. ≥ 60 Jahre ALn) 
mit führender Buche, Ei-

che, ALh oder ALn 

 

E
rh
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n
d
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k
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n
g
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Zielformulierung83 

Erhalt und ggf. Wiederherstellung einer stabilen, langfristig sich selbst 
tragenden Population in den Waldkomplexen des Schutzgebietes. Es 
dominieren feuchte unterwuchsreiche Misch- bzw. Laubwaldbe-
stände in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik. Schutz 
und Sicherung der als Winterquartiere geeigneten Höhlen sowie Er-
halt und Förderung strukturreicher (möglichst klein strukturierter), 
totholzreicher und höhlenreicher Baumholzbestände zur Erhöhung 
und Bewahrung weiterer Quartiere.   

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-
verbotes  

entspricht der aktuell kartier-
ten Lebensraumfläche 

607,0 ha Lebensraumfläche 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust           

☐  ungünstiger GEHG     

- 
- 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☒  vorhanden 

☐  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand84 

☒ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☐ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG85 B 

Ziel-Flächengröße86  607,0 ha Lebensraumfläche 
 

 
78 s. Kap.  
79 GEHG laut Standarddatenbogen (SDB) (NLWKN 2021) 
80 Lebensräume: Alle Altbestände (≥100 Jahre bzw. ≥ 60 Jahre ALn) mit führender Buche, Eiche, ALh oder ALn. (NATURA 2000 in 

niedersächsischen Wäldern - Leitfaden für die Praxis, 1. Auflage 2018) 
81 FuR Herleitung aus FE-Daten Stichtag: 01.01.2010 
82 FuR Herleitung aus FE-Daten Stichtag: 01.01.2020 
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83 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in 
der Stadt Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 
vom 30.12.2021 
84 FFH-Bericht 2019, Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
85 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
86 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme) 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung87 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)88 

B (gem. SDB von 2021) 

Gebietsbezo-
gene Daten der 
Population lie-
gen nicht vor. 

Lebensräume der Art89 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 
25 Höhlen 

(Entspricht der Anzahl der Höh-
len des LRT 8310) 

25 Höhlen 
(Entspricht der Anzahl der 

Höhlen des LRT 8310) 
Keine. 

E
rh
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n
g
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n
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n
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k
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Zielformulierung90 

Erhaltung/Förderung des Lebensraumes durch Optimierung der Som-
mer- und Winterquartiergebiete durch geeignete Schutzvorkehrun-
gen, Regelungen zu Nutzungen sowie zur Vermeidung von Störun-
gen. Sicherung der geeigneten Winterquartiermöglichkeiten. 

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-
verbotes  

entspricht der aktuell kartier-
ten Lebensraumfläche 

25 störungsfreie Höhlen 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust           

☐  ungünstiger GEHG     

- 
- 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☒  vorhanden 

☐  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand91 

☒ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☐ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG92 B 

Ziel-Flächengröße93  25 störungsfreie Höhlen 
 

  

 
87 s. Kap. 
88 GEHG laut Standarddatenbogen (SDB) (NLWKN 2021) 
89 Lebensräume: Es werden im Bearbeitungsgebiet nur die Höhlen als Winterquartier genutzt (Marcek 2021). 
90 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in 
der Stadt Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 
vom 30.12.2021 
91 FFH-Bericht 2019, Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
92 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
93 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung94 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)95 

B (gem. SDB von 2021) 

Gebietsbezo-
gene Daten der 
Population lie-
gen nicht vor. 

Lebensräume der Art96 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 
554,7 ha97  

 Alle Altbestände (≥100 Jahre) 
mit führender Buche. 

547,2 ha98  
Alle Altbestände (≥100 Jahre) 

mit führender Buche. 
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Zielformulierung99 

Für das Große Mausohr können nur auf den Lebensraum Wald be-
zogene Schutzziele formuliert werden, weil das Bearbeitungsgebiet 
nur ein Teillebensraum der Art ist.  
Erhaltung von Buchenwäldern oder buchendominierten Wäldern mit 
geeigneter Struktur, d.h. mit zumindest in Teilbereichen unterwuchs-
freien und –armen Abschnitten, einem langfristig gesicherten Alters-
klassenmosaik und einem kontinuierlich hohen Anteil von Altholz, 
Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von 
starkem, liegendem und stehendem Totholz mit für die Art geeigne-
ten Ruhestätten sowie Balz- und Paarungsquartieren. Die vorhande-
nen Felshöhlen sind als Winterquartiere für eine stabile, sich selbst 
tragende Population gesichert. Waldinnenränder und strukturberei-
chernde Elemente wie kleinere Freiflächen (v.a. durch Windwurf) fin-
den sich im gesamten Gebiet als Jagdgebiete eingestreut. 

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-
verbotes  

entspricht der aktuell kartier-
ten Lebensraumfläche 

547,2 ha Lebensraumfläche 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust           

☐  ungünstiger GEHG     

- 
- 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☒  vorhanden 

☐  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand100 

☒ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☐ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG101 B 

Ziel-Flächengröße102  547,2 ha Lebensraumfläche 
 

 
94 s. Kap. 
95 GEHG laut Standarddatenbogen (SDB) (NLWKN 2021) 
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96 Lebensräume: Alle Altbestände (≥100 Jahre) mit führender Buche. (NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern - Leitfaden für 

die Praxis, 1. Auflage 2018) 
97 FuR Herleitung aus FE-Daten Stichtag: 01.01.2010 
98 FuR Herleitung aus FE-Daten Stichtag: 01.01.2020 
99 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 und Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in 
der Stadt Rinteln und der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg (NSG HA 210), Amtsblatt Landkreis Schaumburg Nr. 14/2021 
vom 30.12.2021 
100 FFH-Bericht 2019, Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
101 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
102 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Grünes Besenmoos 
[Dicranum viride] 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung103 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)104 

B (gem. Fachgutachten)  

Lebensräume der Art105 

Datum der Erfassung 2010/ 2011 
aktuelles Gutachten 

aus 2020/21106 
 

Flächengröße [cm ²] 
6 Bestände, 3.616 cm² 

im EHZ B 
5 Bestände, 2.834 cm² 

im EHZ B 

Abnahme um 1 
Bestand und 
782 cm² 

E
rh

a
lt
u
n
g
s-

 u
n
d
 E

n
tw

ic
k
lu

n
g

sz
ie

le
 

Zielformulierung107 
Erhaltung/Förderung der Population durch Erhalt der besiedelten 
Bäume sowie der mikroklimatischen Verhältnisse in deren Umfeld. 

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-
verbotes  

entspricht der aktuell kartier-
ten Lebensraumfläche 

2.834 cm² an besiedelten Bäumen 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 

☒  Flächenverlust           

☐  ungünstiger GEHG     
Abnahme um 1 Bestand und 782 cm²  

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☒  vorhanden 

☐  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand108 

☒ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☐ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG109 B 

Ziel-Flächengröße110  2.834 cm² an besiedelten Bäumen 
 

  

 
103 s. Kap.  
104 M. Preußing: Erfassung der FFH-Anhnag-II-Art Dicranum viride (Grünes Besenmoos) in Niedersachsen 2020/21 
105 Mesophile Buchenwälder auf flachgründigen, felsigen und oft schuttreichen Oberhängen mit für Hanglagen typischen ausge-

dehnten Wurzelanläufe der Bäume. Es handelt sich um Waldgrenzstandorte mit von Natur aus mehr oder weniger eingeschränkter 
Wuchsleistung der Gehölze. (M. Preußing: Erfassung der FFH-Anhnag-II-Art Dicranum viride (Grünes Besenmoos) in Niedersachsen 

2020/21) 
106 M. Preußing: Erfassung der FFH-Anhnag-II-Art Dicranum viride (Grünes Besenmoos) in Niedersachsen 2020/21 
107 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 
108 FFH-Bericht 2019, Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
109 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
110 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 
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VSG-Nr. 

69  

FFH-Nr. 

112 

VSG-Name, ggf. Teilgebiet 

Uhu-Brutplätze im Weserbergland 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 

Süntel, Wesergebirge, Deister 

Bearbeiter 

NLF 

zuständige UNB 

HM-P 

SHG 

Erhaltungsziele 

Uhu 
(Bubo bubo) 

Referenzzeitpunkt 
Aktuelle Biotopkartie-
rung 

Veränderung111 
[ha] 

G
e
b
ie

ts
d
a
te

n
 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG)112 

B (gem. SDB von 2020) 

Gebietsbezo-
gene Daten der 
Population lie-
gen nicht vor. 

Lebensräume der Art113 

Datum der Erfassung 2008 2020-2023  

Flächengröße 
2,8 ha 

(Entspricht der Fläche des LRT 
8210) 

3,5 ha 
(Entspricht der Fläche des LRT 

8210) 

0,7 ha Flächen-
zugang 

E
rh

a
lt
u
n
g
s-

 u
n
d
 E

n
tw

ic
k
lu

n
g

sz
ie

le
 

Zielformulierung114 

Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestan-
des durch Sicherung und Entwicklung beruhigter Brutplätze im Be-
reich der natürlichen Felsen oder offengelassenen Abbruchkanten 
ehemaliger Gesteinsabbauten sowie in Wäldern (Baum- und Boden-
brüter). 

Erhaltungsziel aufgrund 
des Verschlechterungs-
verbotes  

entspricht der aktuell kartier-
ten Lebensraumfläche 

3,5 ha störungfreie Kalkfelsen 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes 

☐  Flächenverlust           

☐  ungünstiger GEHG     

- 
- 

Wiederherstellungsziel 
aufgrund einer Notwen-
digkeit aus dem Netzzu-
sammenhang 

☐  vorhanden 

☒  nicht vorhanden 

Erhaltungszustand115 

☐ U1 (ungünstig-unzureichend) 

☐ U2 (ungünstig-schlecht) 

☒ FV (günstig) 

 

Freiwillige Entwicklungs-
ziele 

- 

Ziel-GEHG116 B 

Ziel-Flächengröße117  3,5 ha störungfreie Kalkfelsen 
 

 

 
111 s. Kap.  
112 GEHG laut Standarddatenbogen (SDB) (NLWKN 2020) 
113 Lebensräume im Bearbeitungsgebiet (potentiell geeignete Horststandorte): Exponierte Felswände 
114 Neufassung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyr-

mont vom 13.03.2018, Nds. MBl. 18.07.2018 Nr. 27 
115 Vogelschutzbericht 2019 (Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2019) 
116 Grundlage für den Ziel-GEHG ist der Wert aus dem SDB bzw. einem aktuellen Gutachten, sofern vorliegend. Der Ziel-GEHG ist 

immer mindestens B. 
117 Grundlage für die Ziel-Flächengröße ist die Lebensraumfläche zum Referenzzeitpunkt bzw. zur aktuellen Kartierung, sofern keine 

Angaben zum Referenzzeitpunkt vorliegen. 


